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https://www.youtube.com/watch?v=oiUZrYLGMjo


 

 

Team GV:  
Felix Preu, Virginia Naumann, Hanna Volkenand 
 
Team Bildung: 
Monja Schmidle, Susanne Wißkirchen, Hannes Lauber, Alina Baier 
 
Team Lobby: 
Joshua Bäumle, David Gwosch, Claudius Dufner 
 
Team Basis: 
Yvann Schrundner, Pascal Frank, Joshua Grupp, Claudius Dufner 
 
Team DiKo: 
Felix Preu, Selina Kleiner, Stefan Schmidt, Aline Kinzie, Isabel Schuh, Claudius 
Dufner 
 
Verwaltungsrat: 
Aline Kinzie, Ann-Sophie Unden, Felix Preu, Markus Eldracher, Felix Breidenstein, 
Michaela Höflich, Tristan Haas, Louis Walz, Hanna Volkenand, Lukas Nusser, 
Claudius Dufner 
 
Wahlausschuss: 
Carolin Wieder, David Gwosch, Jakob Boudgoust, Luise Schneider 
 
Konferenzen: Markus Eldracher, Michaela Höflich, Felix Preu, Aline Kinzie, Louis 
Walz, Virginia Neumann, Lukas Nusser, Claudius Dufner, Hanna Volkenand 
 
Thomas Morus: 
Aline Kinzie, David Gwosch, Lukas Hetzelein, Waltraud Flamm 
 
KjG-Referent*innen und Distel: 



 

 

Vanessa Gärtner, Carina Gottwald, Linda Palluch, Isabel Schuh, Hanna Huber, 
Falko Hoferichter, Monja Schmidle, Lukas Kefer, Joshua Grupp, Alexander Kleber, 
Waltraud Flamm, Jasmina Burkhardt, Lukas Hetzelein
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KjG-Diözesanverband Freiburg 
Diözesankonferenz 2021 

8.-10. Oktober 2021 in Rastatt 

 
 
 
 
Antrag Nr. 01 

 
 

Termin Diözesankonferenz 2022 
 
 
 
Antragsteller*innen: Diözesanleitung 
 
 
Die Diözesankonferenz möge beschließen: 
 
Die nächste Diözesankonferenz des Diözesanverband KjG Freiburg findet vom 7.10.2020-9.10.2022 
statt. 
 
 
 

Begründung: 
 
 
Schon seit mehreren Jahren findet die Diözesankonferenz am zweiten Wochenende im Oktober statt 
und wurde ein Traditionstermin. 
Auch im nächsten Jahr würden wir uns darüber freuen, mit euch das zweite Oktoberwochenende zu 
verbringen. 



 

 

 
KjG-Diözesanverband Freiburg 
Diözesankonferenz 2021 
08.-10. Oktober 2021 in Rastatt 
 
 
Satzungsänderungsantrag Nr. 01 

 
 

 Verwendung der verbleibenden Kooperationsanteile des 
Mitgliedsbeitrags 

 
 
 
Antragsteller*in: Diözesanleitung 
 
 
Die Diözesankonferenz möge beschließen: 
 
Die Satzung wird wie in der folgenden Synopse dargestellt geändert. 
 
Synopse: 
 

  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begründung: 
Eine Verteilung der restlichen Kooperationsanteile am Ende eines Geschäftsjahres bedeutet für das 
Diözesanbüro einen erheblichen Verwaltungsaufwand. Es gilt die verbleibende Summe durch die 



 

 

Mitgliederanzahl zum Zeitpunkt der Mitgliedermeldung zu teilen, und entsprechend ihrem Anteil das 
Geld am Ende des Kalenderjahres wieder auszuschütten. Dies beinhaltet unter anderem über 100 
verschiedene Überweisungen zu tätigen, mit meist nur kleineren Summen. 
Wir möchten dieses Geld nicht nutzen um das Haushaltsvermögen des KjG Diözesanverbandes zu 
erhöhen, stattdessen möchten wir hiermit die Arbeit des Solidaritätsfonds wieder ermöglichen. Früher 
wurde dieser aus den Dekanatsanteilen der nicht existierenden Dekanatsverbände gespeist. Mit der 
Auflösung der Dekanatsverbände entfiel nun auch die größte Einnahmequelle des Solidaritätsfonds. 



 

 

KjG-Diözesanverband Freiburg 
Diözesankonferenz 2021 
08.-10. Oktober 2021 in Rastatt 
 
 
 
Antrag Nr. 02 

 
 

Verwendung der verbleibenden Kooperationsanteile des Mitgliedsbeitrages 
im Jahr 2020 

 
 
 
Antragsteller*in: Diözesanleitung  
 
 
Die Diözesankonferenz möge beschließen: 
 
Die im Kalenderjahr 2020 nicht beantragten Kooperationsanteile werden nicht ausgeschüttet.  
Stattdessen wird die Summe an den Solidaritätsfonds des KjG Diözesanverband Freiburg 
gegeben. 
 
 

Begründung: 
Der Solidaritätsfonds ist die Zuschussmöglichkeit in unserem Diözesanverband, wenn es keine andere 
Möglichkeit mehr gibt und/oder finanzielle Notlagen dies erfordern. 
Durch die Auflösung der Dekanatsverbände und damit den Dekanatsanteilen der Mitgliedsbeiträge, 
fehlt dem Solidaritätsfonds die größte „Einnahmequelle“. Zuvor, sind die Dekanatsanteile der nicht 
existierenden Dekanatsverbände in das Volumen des Solidaritätsfonds geflossen. 
Besonders auch durch die Lage vieler Ortsgruppen erwarten wir viele Anfragen an den 
Solidaritätsfonds in diesem Kalenderjahr. Um auf alle Anfragen angemessen reagieren zu können und 
dem Solidaritätsfonds eine Finanzspritze zu geben, stellen wir diesen Antrag. 



 

 

o  
o KjG-Diözesanverband Freiburg 

Diözesankonferenz 2021 

08.-10. Oktober 2021 in Rastatt 
 
 
Satzungsänderungsantrag Nr. 02 

 
 

 Prävention 
 
 
 
Antragsteller*in: Diözesanleitung (de-luxe@kjg-freiburg.de) 
 
 
Die Diözesankonferenz möge beschließen: 
 
Die Übernahme und Anwendung diözesaner und überdiözesaner Präventionsordnung wird 
durch Einfügung des folgenden Passus in die Satzung des KjG-Diözesanverbandes 
aufgenommen. Der Passus wird unter I Allgemeine Bestimmungen unter der Nummer 23 
eingefügt: 

 

 

 

Begründung: 
Seit 1. Januar 2020 sind im Erzbistum Freiburg die „Ordnung für den Umgang mit sexuellem Missbrauch 
Minderjähriger und schutz- oder hilfebedürftiger Erwachsener durch Kleriker und sonstige 
Beschäftigte im kirchlichen Dienst“ (hier nachzulesen) und die „Rahmenordnung – Prävention gegen 
sexualisierte Gewalt an Minderjährigen und schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen im Bereich der 
Deutschen Bischofskonferenz“ (hier nachzulesen) in Kraft getreten. 
Als KjG-DV sind wir verpflichtet, diese beiden Ordnungen zu übernehmen und anzuwenden. Für die 
Förderung und die Anerkennung seitens des Erzbistums ist dies eine zwingende Voraussetzung. Dies 
können wir tun, indem in die Satzung ein entsprechender Passus aufgenommen wird. 
Als KjG in der Erzdiözese Freiburg ist uns die Prävention gegen sexualisierte Gewalt ein wichtiges 
Anliegen. Daher unternehmen wir schon lange vielfältige Bemühungen. Die Übernahme und 
Anwendung der offiziellen Ordnungen ist daher ein logischer weiterer Schritt in der 
Präventionsförderung. 
  

mailto:de-luxe@kjg-freiburg.de
https://www.ebfr.de/media/download/integration/1133679/ordnung_fuer_den_umgang_mit_sexuellem_missbrauch_und_rahmenordnung_praevention__amtsblatt_nr._31__2019_.pdf
https://www.dbk.de/fileadmin/redaktion/diverse_downloads/dossiers_2019/2019-207b-Rahmenordnung-Praevention.pdf


 

 

o KjG-Diözesanverband Freiburg 
Diözesankonferenz 2021 

08. - 10. Oktober in Rastatt 
 
 
Satzungsänderungsantrag Nr. 03 

 
 

 Anpassung der Satzung nach Rückmeldung des Erzbischöflichen 
Ordinariats 

 
 
 
Antragsteller*in: Diözesanleitung 
 
 
Die Diözesankonferenz möge beschließen: 
 
Die Satzung der KjG im Diözesanverband wird aufgrund der erforderlichen Rückmeldung des 
Justitiariats des Erzbischöflichen Ordinariats wie in folgender Synopse dargestellt geändert: 
 
Synopse: 
 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 
 
 

Begründung: 
 
Die Satzung der KjG Freiburg muss durch das Erzbischöfliche Ordinariat Freiburg genehmigt werden, 
da die KjG im ESA angesiedelt ist. 
Auf die Zusendung der aktuellen Satzung, die wir auf der Herbstdiözesankonferenz 2018 beschlossen 
haben, haben wir im Mai 2019 eine Rückmeldung mit verschiedenen Auflagen bekommen, die sich auf 
die Anforderungen an Satzungen der Verbände mit Sitz im Erzbischöflichen Seelsorgeamt aus dem 
Amtsblatt Nr. 11 vom 19.  April 2016 beziehen. Dabei handelt es sich vor allem um Änderungen, die 
die Anbindung und Aufsicht durch das Erzbischöfliche Ordinariat angehen. Diese Änderungen müssen 
wir vornehmen, damit die Satzung durch das Ordinariat genehmigt wird. Dies ist für uns insoweit 
relevant, als dass wir zum einen an das Ordinariat angebunden sind und von diesem auch finanzielle 
Unterstützung (Zuschüsse, Sach- und Personalmittel) bekommen. 
 
Der Antrag konnte auf der letzten DiKo aus zeitlichen Gründen nicht behandelt werden und wurde 
daher vom Satzungsausschuss zurückgezogen. Daher wird er jetzt nochmal gestellt. 
 

Zum Nachlesen: 
 
Canon 215 im CIC: 
Den Gläubigen ist es unbenommen, Vereinigungen für Zwecke der Caritas oder der Frömmigkeit oder 
zur Förderung der christlichen Berufung in der Welt frei zu gründen und zu leiten und Versammlungen 
abzuhalten, um diese Zwecke gemeinsam zu verfolgen. 
  



 

 

 

KjG-Diözesanverband Freiburg 
Diözesankonferenz 2021 

8. - 10. Oktober 2021 

 
 
 
 
Antrag Nr. 03 

 
 

Neuer Termin für die KjG-Bildungsreise nach Israel und Palästina 
 
 
 
Antragsteller*innen: Diözesanleitung 
 
 
Die Diözesankonferenz möge beschließen: 
 
Die Bildungsfahrt nach Israel und Palästina findet in den letzten beiden Wochen der 
Sommerferien 2023 statt. Die Reise soll 10 Tage dauern und für Teilnehmer*innen ab 16 
Jahren angeboten werden. Der Teilnehmendenbeitrag soll max. 1000 € betragen. 
   
Die KjG übernimmt 50% der Kosten, die für eine CO2-Kompensation des Fluges anfallen. Die 
restlichen 50% müssen von den Teilnehmer*innen selbst übernommen werden.  
Die CO2-Kompensation ist für die Teilnehmer*innen nicht verpflichtend. 
 
 
 
 
 

Begründung: 
 
Die Diözesankonferenz hat 2019 beschlossen, dass im Jahr 2021 eine KjG-Bildungsreise nach Israel und 
Palästina angeboten wird. Wir haben bereits mit den Planungen begonnen und der Verwaltungsrat hat 
bereits die finanziellen Mittel genehmigt. Dennoch konnten wir aufgrund der Corona-Pandemie den 
Beschluss nicht erfüllen. Derzeit ist eine Reise nach Israel nicht gestattet. Dennoch möchten wir an der 
Bildungsreise nach Israel und Palästina festhalten haben uns entschieden, die Reise zu verschieben.  
 
  



 

 

 
KjG-Diözesanverband Freiburg 
Diözesankonferenz 2021 
8. - 10.10.2021 
 
 
 
 
Initiativantrag Nr. 02 

 
 

Helfen beim Katholik_innentag 
 
 
 
Antragsteller*innen: David Gwosch (Diözesanebene), Virginia Neumann 
(Mannheim) 
 
 
Die Diözesankonferenz möge beschließen: 
 
Der KJG-Diözesanverband Freiburg organisiert zum 102. Deutschen Katholikentag vom 25. – 
29. Mai 2022 in Stuttgart eine Helfer*innengruppe. Der Diözesanverband erstellt für die 
Teilnehmenden ein kostenloses ID-Material. Es wird zur Vorbereitung eine hauptamtliche 
Begleitung eingesetzt. 
 

Begründung: 
 

- Der Kathotag braucht dringend Hilfe 
- Es ist wenig Planungsaufwand 
- Es braucht überhaupt kein Budget, der Kathotag übernimmt alles 
- Es ist ein niedrigschwelliges Angebot 
- Es wird ein gutes Gemeinschaftsgefühl erzeugen 
- Ortsgruppen sollen sich in der Helfendengruppe vermischen 
- Der Verwaltungsrat soll prüfen, ob  
- Zu bedenken ist: Dass der Termin für den Kathotag  eine Woche vor der 

Bundesgroßveranstaltung stattfindet (4 freie Tage dazwischen), könnte daher als 
Konkurrenzveranstaltung gesehen werden.  



 

 

 
KjG-Diözesanverband Freiburg 
Diözesankonferenz 2021 
8. - 10.10.2021 
 
 
 
 
Initiativantrag Nr. 03 

 
 

Unterstützung zur Teilnahme an „MachMal!“ 
 
 
 
Antragsteller*innen: David Gwosch (Diözesanebene) 
 
 
Die Diözesankonferenz möge beschließen: 
 
Der KjG-Diözesanverband Freiburg übernimmt die Hälfte des Teilnahmebeitrags (inkl. der 
Fahrtkostenumlage) aufgerundet für die Großveranstaltung „MachMal“ für alle Mitglieder aus 
dem Diözesanverband.  
 
Weiterhin organisiert der Diözesanverband einen dezentralen Materialtransport für 
Großgepäck. 
 
 

Begründung: 
Wir haben eine Großveranstaltung in unserer Nähe und müssen das als niederschwelliges Angebot für 
unsere Mitglieder nutzen. Hier kann KjG live erlebt werden. Wenn schon 160 Personen aus unserem 
Diözesanverband bis nach Gelsenkirchen fahren, wie viele bekommen wir dann erst nach Horb? 
Durch eine Senkung des Teilnahmebeitrags kann der Diözesanverband mit wenig Aufwand ein 
Mehrwert für seine Mitglieder auf Ortsebene stellen. 
Der Preis zur Teilnahme beträgt zwischen 80 und 135€, je nach Anmeldedatum. 
 
Durch den Shuttle unterstützen wir eine umweltfreundliche Anreise der Gruppen mit der Bahn. 
 
 
  



 

 

 

KjG-Diözesanverband Freiburg 
Diözesankonferenz 2021 
8. - 10.10.2021 
 
 
 
 
Initiativantrag Nr. 05 

 
 

Kostenlose Diko für Kinder und Jugendliche 
 
 
 
Antragsteller*innen: Aline Kinzie (St. Bonifatius), Selina Kleiner (St. Georgen) 
 
 
Die Diözesankonferenz möge beschließen: 
 
Die Diözesankonferenzen sind für Mitglieder unter 18 Jahren sowie die Personen, die die 
Aufsichtspflicht übernehmen, kostenlos. Den Teilnahmebeitrag übernimmt der 
Diözesanverband. 
 
 
 

Begründung: 
 

- Wir wollen Kinder und Jugendliche auf der Diözesankonferenz 
- Der DV übernimmt bisher schon die Kosten für Mitglieder mit Ämtern.  
- Eine kostenlose Teilnahme an der Diko soll Anreiz sein sich anzumelden und Gruppenkinder 

mitzunehmen. 
- Diese Regelung soll auf unbestimmte Zeit gelten. 

 
  



 

 

 

KjG-Diözesanverband Freiburg 
Diözesankonferenz 2021 
8. - 10.10.2021 
 
 
 
 
Initiativantrag Nr. 01 

 
 

Kinderstadt 
 
 
 
Antragsteller*innen:   Felix Preu (Hl. Dreifaltigkeit), Linda Weißer (Pfaffenweiler), Valerie Weißer 
(Pfaffenweiler), Lukas Spitznagel (Pfaffenweiler), Nathalie Höflich (Furtwangen), Michaela Höflich 
(Furtwangen) 
 
 
Die Diözesankonferenz möge beschließen: 
 
Im Jahr 2023 soll eine Kinderstadt (nach dem Beispiel des DV Köln) veranstaltet werden. Die 
Diözesanleitung wird dazu beauftragt eine Kooperation zu finden und mit ihr gemeinsam 
Veranstalter der Kinderstadt zu sein. Wenn sich bis zum 28.02.2022 keine Kooperation 
gefunden hat, findet die Kinderstadt nicht statt. 
Der Verwaltungsrat setzt sich dafür ein, über den TMeV eine Projektstelle in angemessenem 
Umfang zu finanzieren. 
 

Begründung: 
 
Erfolgt mündlich 
  



 

 

 

KjG-Diözesanverband Freiburg 
Diözesankonferenz 2021 
8. - 10.10.2021 
 
 
 
 
Initiativantrag Nr. 06 

 
Dezentraler Jugendgottesdienst 

 
 
 
Antragsteller*innen: Stefan Schmidt (Ersingen), Selina Kleiner 
 
 
Die Diözesankonferenz möge beschließen: 
 
Im Jahr 2022 findet ein dezentraler Gottesdienst im DV Freiburg statt. Der Diözesanverband 
erarbeitet hierfür Material. 
 
 
 

Begründung: 
- Im Rechenschaftsbericht tauchten wenig spirituelle Angebote auf 
- In den nächsten Monaten soll ein Gottesdienstentwurf erarbeitet werden 
- Dieser kann von Ortsgruppen an einem vorgeschlagenen Termin durchgeführt werden. 
- Vor einigen Jahren gab es das in ähnlicher Form im Projekt „Bin da!“. 

  



 

 

 
KjG-Diözesanverband Freiburg 
Diözesankonferenz 2021 
8. - 10.10.2021 
 
 
 
 
Initiativantrag Nr. 04 

 
 

Couchsurfing im DV 
 
 
 
Antragsteller*innen: Virginia Neumann (Mannheim), Luise Schneider (St. 
Bonifatius) 
 
 
Die Diözesankonferenz möge beschließen: 
 
Das Basis-Team wird beauftragt ein Konzept für KjG-Couchsurfing zu erarbeiten. Das Projekt 
soll KjG-Ortsgruppen aus dem DV Freiburg vernetzen. Das Konzept soll zur Diözesankonferenz 
2022 vorgestellt werden. 
 
 

Begründung: 
 

- Die Idee kommt aus dem Basisteam 
- Das Basisteam wird damit beauftragt ein Konzept auszuarbeiten 
- Spätestens zur nächsten Diko wird das Konzept vorgestellt, um möglichst schnell mit der geilen 

Idee zu starten 
- Das Projekt wird von KjG-Ref Alex unterstützt. 
- Yvann wird sich freuen. 

 
 
 

 
 


